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Abkürzungsverzeichnis

BAG Bundesamt für Gesundheit
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
VVG Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag

OFSP Office fédéral de la santé publique
FMH Fédération des médecins suisses
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
LCA Loi fédérale sur le contrat d'assurance
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Mit einer breit angelegten Kampagne wollen das BAG und die Verbindung der Schweizer
Arzte (FMH) möglichst vielen Rauchern und Raucherinnen in der Schweiz den Ausstieg
aus ihrer Sucht erleichtern. National- und Ständerat nahmen Kenntnis von der Petition
des Raucher-Clubs, welche sich gegen derartige Präventionskampagnen wandte, gaben
ihr aber diskussionslos keine Folge. Einen kleinen Erfolg konnten die Raucher insofern
verbuchen, als das Bundesgericht  in einer Versicherungsstreitfrage entschied, Nikotin
sei keine Droge im Rechtssinn, könne also nicht zu einer Einschränkung des
Versicherungsschutzes gemäss Art. 33 des Bundesgesetzes über den
Versicherungsvertrag (VVG) führen. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.07.1990
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im April 2018 urteilte das Bundesgericht in der Frage, ob der Bundesrat 2014 dazu
berechtigt gewesen war, den Tarmed nach politischen Gesichtspunkten zu ändern.
Der Bundesrat hatte bei der ersten Tarmed-Änderung entschieden, den Haus- und
Kinderärzten mehr und den Spezialärzten im Tarmed weniger Geld für ihre Leistungen
zuzusprechen. Dies erachtete die Privatklinik St. Anna in Luzern als widerrechtlich und
verrechnete ihre Kosten weiterhin nach den alten, höheren Tarmed-Tarifen. Das
eingesetzte Schiedsgericht, das nötig geworden war, weil eine Krankenversicherung
diese höheren Tarife nicht akzeptiert hatte, gab der Klinik recht, woraufhin die
Versicherung den Fall vors Bundesgericht weiterzog. Da in der Zwischenzeit auf Anraten
des Spitalverbands H+ verschiedene Spitäler ihre Rechnungen unter Vorbehalt
ausgestellt hatten, erwarteten sowohl Krankenversicherungen als auch Spitäler den
Entscheid mit grossem Interesse. 
Das Bundesgericht befand im April 2018, dass das KVG keine klaren Vorgaben dazu
mache, welche Anpassungen der Bundesrat machen dürfe und wie er dabei vorgehen
müsse. Folglich komme ihm diesbezüglich ein grosser Ermessensspielraum zu; er könne
daher auch lineare Kürzungen sowie politisch motivierte Kürzungen wie die Förderung
der Hausarztmedizin vornehmen. Die Krankenkassen zeigten sich erleichtert über das
Urteil, das gemäss Santésuisse nun für Rechtssicherheit sorge. Der Berufsverband der
Ärztinnen und Ärzte FMH zeigte sich erstaunt über den Entscheid und insbesondere
darüber, dass es dem Bundesrat möglich sein soll, politische Aspekte zu
berücksichtigen, während sich die Tarifpartner beim Tarmed strikt an den Wortlaut des
KVG halten müssten. Die Medien urteilten, dass dieser Entscheid den Einfluss des
Bundesrates stärke; Gewinner seien die Prämienzahlenden, lobte Santésuisse den
Entscheid. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 01.04.2018
ANJA HEIDELBERGER

1) Presse vom 30.3.90. Petition: Amtl. Bull. NR, 1990, S. 1244; Amtl. Bull. StR, 1990, S. 845 f. und 851. NZZ, LM  und Suisse,
19.7.90; "Drogenbegriff umfasst Nikotin nicht", Zeitschrift für öffentliche Fürsorge, 87/1990, S. 159 f.
2) AZ, LZ, NZZ, TA, 14.4.18
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